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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.12.1965

Norm

EheG §49

Rechtssatz

Eine schro.e Behandlung des zukünftigen Schwiegersohnes durch den Ehemann stellt - auch wenn sie unberechtigt ist

- keine Eheverfehlung gegenüber der Ehefrau dar.
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